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prominenter Richter zum ,,neuerl Rechtsdenken", dem der Buchstab e d.er pro
forma foftgeltenden verfassung im Zweifel zu weichen habe, komplettiert
das insofern düstere Bild.

Dennoch verdient die zumindest anfangs noch konsequent auf die Grund-
rechtsbindung des Gesetzgebers gestützte Normprüfung durch das Danziger
obergericht ebenso Respekt wie der erste versuch, die verfassungsgericht-
liche Überprüfung von Geserzen in den gg r22aff. GVG positivrechilich ,u
regeln. Daß dieses reichlich schwerftillige verfahren ausgerechnet von den
NS-Machthabem zuletzt noch in eine Form gebracht wurde, die in metu.fa-
cher Hinsicht die Mechanik des Art. 100 Abs. 1 GG vorwegnahm, stellt eine
Ironie der Geschichte der Normenkonholle in Deutschland dar.
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Miszellen

Wirtschafts-Rechts-Geschichte?
Rellexionen zu einem ,rSt. Galler Programm"-)

1 Vorbernerkung:
Die 1898 gegründete Universität St. Gallen passte bereits irn Wintersemester

2001 102 ihre ökonomischen, juristischen und staatswissenschaftlichen Studiengäu-
ge den Anforderungen des Bologna-Abkornmeus von 1999 an. Seit der Einflihrung
des rechtswissenschaftlichen Studiurns an der damaligen Hochschule St. Gallen Íìir
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (HSG) im Jafu 1979 ist Rechtsgeschichte

Pflichtfach fiii Jusstudierende und seit Anfang der Achtzigerjahre auch mit einern

eigenen Lehrsh¡hl vertreien. Das Rörnische Recht wird als Wahlfach im Letu'auf-
trag gelesen. Die rnit der Anpassung an das Bologna-Abkommen eiuhergehende

Neukonzeption der Lehre (NKL) sieht frir sämtliche Studiengänge auf allen Stufen
(Assessment, Bachelor, Master) eine Aufteilung der Ausbildung in ein Fach- und ein
die Handlungs-, Reflexions- und kulturelle Kompetenz förderndes Kontextstudium
im Verhältnis drei zu eins vor. Die Rechtsgeschichte ist irn Kontextstudium angesie-

delt und kann von Studierenden aller Fakultäten unter voller Anrechnung von Credit
Points (CP) gernäß European Credit Transfer Systern (ECTS) gewählt werden. Das

Angebot rechtshistorischer Lehrveranstaltungen elstreckt sich aufdie gesarnte Studi-
endauer. Fül Absolvierende des rechtswissenschaftlichen Lehrganges sind insgesamt

vier Sernesterwochenshlnden (SWS) verteilt auf das dritte und das sechste Semester

(Bachelor) Pflicht. Das Angebot umfasst total 10 SWS, die alle untel voller Punktean-
rechnung besucht werden können (maximal 10 CP). Ferner besteht die Möglichkeit,
zusälzlich eine rechtshistorische Serninarár'beit zu ve¡fassen (2 CP). Studierende der'

Ökonomie und der StaatswissenschaÍ1en können außerdem ihre Bachelorarbeit in
Rechtsgeschichte schreiben. Jusstudierenden steht es offen, eine rechtshistorische
Masterarbeit zu verfassen. Dissertation wie auch Doktorstudium können rechtshis-
torisch ausgelegt werden.

Stellung und Bedeutung der Rechtsgeschichte erfuhren durch die jüngste Studi-
enrefonn an der Universität St. Gallen erfreulichetweise eine Stärkung. Der Ver-
fasser möchte ein der wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung und Tradition der
Universität St. Gallen entsprechendes, der Tatsache, dass auch Nichtjusstudierende
Rechtsgeschichte belegen können, gerecht werdendes, rechtshistorisches Programm
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Teilweise urngearbeitete und geringftigig erweiterte Fassung der am.27. Mai

2003 an del Univeisität St. Gallen (HSG) gehaltenen Antrittsvorlesung. Die aufge-
flihrte Literatur wulde insbesondere nach ihrer Akhralität ausgewählt und erhebt kei-
nerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
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für Lehre und Forschung entwickeln, welches das vielschichtige ver.hältnis von Recht
und wirtschaft in historischer Perspektive zum Gegenstand hat'). z;ugleich wünscht
er sich eine Belebung der interdisziplinären wissenschaftlichen Auseinandersetzung
historischer Themen im Schnittbereich von Wirtschaft und Recht.

2. Einleitung:
Die von der Histolischen Rechtsschule des 19. Jh.s geprägte Rechtsgeschichte war

auf weiter strecke historisch-dogmatisch ausgerichtet. Sie diente dem Juristen bei
der Rechtsfindung und -anwendung, bevor in Kontinentaleuropa die großen Kodifi-
kationen und die funl<tionalen Auslegungsmethoden die praktischen Anforderungen
an die Jurisprudenz grundsätzlich veränderten2). Diesen Zweck bringt deutlich zum
Ausdruck etwa der programr¡atische Titel ,,System des heutigen Römischen Rechts"
des 1840 bis 1849 erschienenen achtbÍindigen werks Friedrich carl von savignys, der
das Römische Recht insbesondere als rechtsdogmatischen, aber auch als geschichts-
wissenschaftlichen Forschungsgegenstand fruchtbar zu machen wusste3).

Die dogmatische und einseitig normative Ausrichtung wird Rechtshistorikem
manchmal noch heute von seiten der Geschichtswissenschaft vorgeworfen. Diese
Kritik ist seit längerem kaum mehr begründet. Auch wenn sie oft nicht über den
gleich gewichtigen Methodenrucksack verfügen wie die Fachhistorike¡ berücksich-
tigen Juristen, welche ernsthaft Rechtsgeschichte betreiben, heute in ihrer Forschung
auch sozial- und wiftschaftshistorische, politik- und mentalitätsgeschichtliche, psy-
chologische und philosophische wie auch weitere Gesichtspunkte. Rechtshistoriker
liefern ihren l(ollegen der Philosophischen Fakultäten seit Jahrzehnten grundlegende
A¡beiten für deren eigene Forschungstätigkeit - eri¡urem wir uns etwa an die großen
werke des 1998 verstorbenenAltmeisters der deutschen und schweizerischen Rechts-
geschichte, Karl Siegfried Badef).

Die modeme Rechtsgeschichte versteht sich nach wie vor als juristisches Fach, hat
sich indessen länþst schon interdisziplinär vetnetzt. Den fachübergreifenden Aspekt
widerspiegelt auch der Titel dieser vorlesung. Es geht um Recht, um wirtschaft glei-
chermaßen wie um Geschichte.

3. Was ist Wirtschaftsrechtsgeschichte?
Während die Fachbereiche der,,Privat-" und,,strafrechtsgeschichte.. längst schon

selbständig gepflegt werden und das spezialgebiet der ,,Geschichte des öffentlichen
Rechts" seit Jahrzehnten sich als eigene Forschungsdisziplin emanzipiert hat, stoßen
wil unter dem Titel ,,wirtschaftsrechtsgeschichte" nur auf vereinzelte Einträge in
den Bibliographien und Katalogen. Die Intemetsuchmaschine ,,Google" liefefi unter

1) Zur wissenschaftlichen Tradition der universität st. Gallen vel. Karl Heinz
Bu.rmeister, 

^1^00^ 
Jah¡e HSG, Geschichte der Universität St. GaÍen, Bern 199g,

insbesondere 198ff
.. ') Vg]._g. a,.F-r^Vnz Wieacker, Privatrechtsgeschichte derNeuzeit,2.Aufl., Göt-
tingen 1967,416ff.r) Vgl. Gerd Kleinheyer/Jan Schröder. (Hee.), Deutsche und Eurooäische
Juristen aus neun Jahrhundérten,4. Aufl. Heidelbêr'g'Il96,3s2ff. vgl. im uoili"g"n-
den.Zusammenhang insbesondere Ju n i c h i M u ra[a m i /t<nu t Wõl fg a n g Nã rr,
savignys_vorbereitung_einer zweiten Auflage des ,,system des heutigeñ Rti"mischeñ
Rechts", Tübingen 2003.

* a)^8.1{e¡s- opu-s.magnum ,,Studien zur. Rechtsgeschichte des Mittelalterlichen
Dorfes",.3 Bde. Weimar - rùy'ien - Köln - Graz 1917-1973 gehört bis heute zu den
StandardwerkenzurSiedlungsforschungdesMittelalters. -
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Berücksichtigung von Mehrfachnennungen nur elf Hitss). Die Zeitschrift für Neuere

Rechtsgeschichte (ZNR) fÌihrt seit ihrern Bestehen eine eigene Rubrik für ,,wirt-
schafts- und Arbeitsrechtsgeschichte". Fritz Rittner gelangt 1991 gesttitzt auf Knut

wolfgang Nöff in der genannten Zeitschrift zu einer eng gefassten umschreibung:

Er beschränkt den Begriffaufdie neueste Geschichte der hoheitlichen Gestaltung des

Wirtschaftsrechts insbesondere durch Wirtschaftsaufsicht und Witschaftslenkung im

modernen Sinne und lässt seine Periodisierung mit dem deutschen Kriegswirtschafts-

recht nach 1914 beginnen6).

Der hier vertfetene Ansatz greift thematisch und zeitlich viel weiter. Hilûeich ist

die Besinnung auf die ohnehin polyseme Begrifflichkeit des Wirtschaftsrechts. Es

sind darin die Begriffe ,,Wirtschaft" und ,,Recht" enthalten, welche im Gegensatz

zum Kompositum sich viel mehr für eine zeitraurnübergreifende geschichtswissen-

schaftlichè orientierung eignen, denn der Terminus ,,wirtschaftsrechf' findet erst

seit dem 20. Jh. verwendung. Es geht also, wie die getfennte schreibweise im Titel

des vorliegenden Beitrages programmatisch andeutet, urn die Geschichte des Rechts

unter besonderer Berücksichtigung ökonomischer Einflüsse und wirtschaftsrelevan-

ter Aspekte. wirtschaftliche Paratneter prägen das Recht auf breiter Fläche' Das

Recht ist zu einem nicht unbeträchtlichen Teil Spiegel des Kräfteparallelogramms

wirtschaftlicher Interessen. Das Recht beeinflusst seinerseits die Wirtschaft in ihrer

vielfÌiltigen Ausgestaltung. Diese wechselwirkungen verdienen besondere Beach-

tungt).
Ès steht die Frage im Raum, ob Wirtschaftsrechtsgeschichte im angedeuteten Sinn

eine Geschichte des privaten Handels- und Wertpapierrechts einschließlich Urheber-,

Verlags-, Patent-, Marken- undWettbewerbsrecht sein will, wie sie insbesondere Hel-

mut Coings) oder Karl Otto Schemere) betrieben haben, oder ob es hier um eine weit

32 Zeitschrift für Rechtsgeschichte. CXXI. Genn. Abt
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gefasste Geschichte des öffentlichen wirtschaftsverwaltungsrechts geht. Die proble_ ,

matik der modernen rechtswissenschaftlichen Terminologie in deiAnwendung auf
historische verhältnisse zeigt sich besohders eindrücklichãm Beispiel des hier ange-
sprochenen Dualismus zwischen öffentlichem und privatem Recht. Diese historisch
bedingte, umstrittene rechtssystematische spaltung prägt den werdenden Juristen
vom ersten semester anr'). Eine adäquate wirtschaftirechtshistorische Betrachtung
wird sich über diese im angelsächsisõhen Rechtsraurn bekanntlich kaum gepnegte
Dichotomie hinwegsetzen müssen, zumal diese ars modernes ordnungsprñrzip den
historischen verhältnissen nicht gerecht werden kannu). Die spaltunfärwJst sich
angesichts der zunehmenden Komplexität juristischer, tikonomischer; ioritischer, or-
ganisatorischer und technischer Zusammenhänge im internationalen d.nit" oir""rrin
nicht selten als dysfunktional. Die Rechtsgeschichte schärft den kitischeã Blick auf
die vermeintlich apriorische Zweiteilung.

Der ehemalige Inhaber des Bemer Lehrstuhls für Rechtsgeschichte, Hermann Ren-
nefah¡t, hat den achten Band der in der sarnmlung der schwãizerischen Rechtsquellen
publizierten Berner stadhechte unter dem Titel ,,wirtschaftsrecht.. erscheinen las_
senr2)' Darin finden sich zahlreiche thematisch breit gestreute frühneuzeitliche euellenbetreffend Marktrecht, Kaufleute, Ausfuhr, Schutz u-nd Förderung von Handel und Ge_
werbe, Gastwirtschaftsrecht, warenbeftirderung, Handwerksorànungen sowie Land-
wirtschaft. Quellen zum schuld- und Handelsrecht, aber auch Dienstrund pfÌindungs-
recht sowie wucherordnungen edierte Rennefahrt - der traditionellen Dichotomie ver-
pflichtet - in einem separaten Band unter dem zum historischenZeitrahmen des Stoffes
wenigpassendenTitel,,Bürgerliches Recht". was Rennefahrt in seiner sammlung a,ln
wirtschaftsrecht jedenfalls angedeutet hat, soll hier weiter entwickelt werden.

Der Berner Emeritus für Rechtsgeschichte und privatrecht, pio caroni, hat vor
einiger zeit in überaus verdienstvorler weise eir eindrücklicheÁ programm áio". so_
zialgeschichte des Privatrechts vorgelegt und neuerdings weiter gefü'hrtr3). Es kommt
nicht von ungef?ihr, dass sozial- und wirtschaftsgeschichte in Lehre uná Forschung
oft gemeinsam und verzahnt.behieben werden. So liegt es auch nahe, caronis sozial-
historischen Ansatz wirtschaftsgeschichtlich weiter auszubauen und aus den darge-
legtel Gründen die privatrechtliche Einschränkung aufzuheben.

Die traditionelle Privatrechtsgeschichte deckiwirtschaftsrechtliche Fragen nur
partiell ab. so mag sie die Geschichte etwa des Kaufiiertrags, des Zinsverbot.:o¡ od".

bach 1999. Hier finden sich auch Beiträge, die über die Grenzen der traditionellenPri.vatrechtsgeschichte hinausführen.
'u) Vgl. dazu Pio caroni, ,,privatrecht": Eine sozialhistorische Einflihrung, 2.Aufl.Basel 1999, 10lff.

. ") D¡qs hat freilich auch coing.erkannt, indem er in seiner privatrechtsgeschich-
te verschiedentlich Verhältnisse bël euchtet,' ¿ìe sîeng genolnmen dern öffentl ichenRecht zuzuordnen sind - sg. eryq {9n oir"nili.r".ðòhäñhä$ddË;äifiäii¡*"r.
Vgl. C_oing (Anm.8, 1989), t90ff.
* '') Ygl. Die Rechtsquelien des Kantons Bern, Erster Teil: stadtrechte, AchterBand (zweì Hälften), wirtschaftsrechi; ñrdid uon H õi," a nn-"n ãn,ì'.iu¡ rt,Aarau 1966.

|) ,vgl c a ro-n i (Anm.^l0). s9¡ie-.d e rs ., Gesetzbücher: einmal in einer soziarhis-torischen Perspektivè, zNR24 e002\. lgj+. -----'

-.'") vêI. Thomas Moser, oie^pâtristisctre Zinsrehre und ihre ursprünse. VomZinsverbotzurnwucherverbo!ç=çltr4¡reirdärñiil;hi;"drìpl¡.ãr,Ë"wiriJ":¡urtr_
forschung der UniversirätZürich,+oj, Wint",tï*'1g!;i: ^- 4¡¡¡r^¡¡vv¡rv 'r ¡¡ruw¡

32*
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die Entstehung des Gesellschafts- oder wertpapierrechts einigennaßen umfassend

behandeln, ¿ocn anen bereits die verleihung von Marktprivilegien oder die Ausü-

bung von Markçolizei, Münzrecht und währungspolitik, aber auch die Regelung des

traisport- und 
-Verkehrswesens, 

von Handwerk und Fabrikation, Güterversorgung

und Preiskontrolle, nicht ztjiretzt auch des Zwangsvollstreckungsrechts - allesamt

ctkonomisch gleichermaßen wie jwistisch wesentliche Materien - nicht mehr in

J* .rg.r"n irivatrechtshistorischen Zuständigkeitsbereich. Die Ker¡rtnis letzterer

Gebiet; ist indessen unentbehrlich flir ein fundiertes privatrechtsgeschichtliches Ver-

ständnis der Rechtsentwicklung in ökonomisch relevanten Lebensbereichen.

wer privatrechtliche Instituiionen und Disziplinen historisch analysiert, wird zu

höchst hagmentarischen Erkenntnissen gelangen, wenn er die herrschaftstheoreti-

schen, sozlalen und ökonomischen oder auch technikgeschichtlichen Rahmenbe-

il;;;g", vernachlässigt. Die Geschichte des Arbeitsrechts beispielsweise kann nur

uuJdi"i.n heraus erklärt werden. Hier lässt sich Rechtsgeschichte ohne umfassen-

ãá S.rü.tri.ltigung sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Hintergründe gar nicht

sinnvoll betreibén. Dennoch ist eine derart breit ausgerichtete Rechtsgeschichte als

Studien- und vertiefungsfach auf weiter Strecke Desiderat, und es ist das st. Galler

studiensystem geradezu prädestiniert, eine so angelegte, interdisziplinäre Rechtsge-

schichte anzubiãten und zu betreiben, zumal die studierenden der Rechtsgeschichte

als Kontextfach aus verschiedenen studienrichtungen stammenrs).

Dass Ztinfte seit dem Mittelalter das städtische Handwerk als Berufsstand und

produktionsfaktor regulierten, in städten mit Zunftverfassung auch das Regiment

prägten und daher zenttale wirtschafts- und rechtspolitische Parameter bildeten, ist

ãiff*"m U"r.anntr6). 
'Weniger präsent in der elin'igen rechtshistorischen Literatur ist

ããg"ã", f"i-pielswáise d"ñe.tttti"tre Markenschutz, den die Produzenten von Woll-

tuJrr,*l-einwaø und Barchent seit dem 14. Jh. erfolgreich forderten. städte traten für

oie Éiniraltung der Qualitätsstandards ihrer einheimischen Betriebe ein und schützten

auf diese weiie die Konsumenten wie auch die einheimischen ProduzentenrT). Für St'
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Gallen ist eine solche der Kontrolle der Produktionsvorschriften dienende Leinwand-
schau aus dem Jahr 1364 überliefertÌ8),

Die Bekämpfung des wirtschaftsprotektionismus ist ein wichtiges Ziel der moder-
nen Globalisierung der Märkte. Protektionismus zu¡ sicherung des Bestandes und
des Gedeihens von Bürgerschaften und Gewerbezweigen ist demgegenüber ein ele-
mentares frühstaatliches Anliegen und geht bereits einher mit den stadtgründungen
im Hocbrnittelalterre). Zu denken ist u. a. an Einfuhrverbote, Zolltar.ife, Markþolizei,
Preisbindungen, stapelrechte, zünftige Gewerbeordnungen. wer denkt heute beirn
Begriff ,,Kaufhaus" an frühneuzeitliche Kaufhausordnungen als Kontrollsatzungen
eines geschlossenen, auf Protektion und Kontrolle der einheimischen 

.wirtschaft

abzielenden Marktsystems2.)? welcher Jurist oder ökonom kennt schon die reichs-
deutschen Antimonopolgesetze von l5l2? Die davon als Monopolisten im Montan-
bereich betroffene Augsburger Familie der Fugger finanzierte 1519 die vy'ahl Karls
des v. zum Kaiser mit i.iber einer halben Mio..Gulden. Dieser zeigte sich dahingehend
erkenntlich, dass er die vom Reichstag erlä'sienen Antimonopolgesetze wenig später
aufhob2r). Ein Themenkomplex, der anAktualität nichts eingebüßt hat.

steine zur Rechtsgeschichte, weinheim 1996,3:l.1,ff . coing besinnt seine rechtshisto-
rische Darstelluns des Markenschutzes mit dem...19.,Jh.., uél.CIoing (Anm. 8, 19g9),
166ff.
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Das sind wirtschaftsrechtsgeschichtliche Phåinomene, welche nicht zum rechtshis-
torischen Standardrépertoire gehören, jedoch sehr aktuelle Bezuge auñreisen. Frei-
lich wäre dei Schluss, Rechtshistoriker hätten sich mit solchen Themen bisher nicht
befasst, ve¡fehlt. Doch steht die relativ geringe Zahl hter zugehöriger Arbeiten und
die im Vergleich zu traditionellen Themen geringe Beachtung in einem deutlichen
Widerspruch zur herausragenden Aktualität des 'Wirtschaftsrechts gerade auch im
Kontext der Europäisierung der nationalen Rechtsordnungen. Man rnag diese Gebiete
unter dem Titel,,Geschichte des.öffentlichen Rechts" oder,,Privatrechtsgeschichte"
untersuchen, Eine thematische Weiterung und - damit verbunden - die Überwindung
der Dichotomie zwischen öffentlich- und privatrechtlicher Behachtung durch eine
wirtschaftsrechtsgeschichtliche Perspektive verspricht dagegen innovativen Erkennt-
nisgewinn mittels neuer Schwerpunktbildung und zusätzlicher Vernetzungen. Nicht
die moderne Begriffiichkeit, sondem die tatsächlichen Inhalte bilden zeitadäquate
Anknüpfungskiterien. Wirtschaftsrechtsgeschichte befasst sich demnach mit der Er-
forschung der historischen Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Recht und
Wirtschaft im weitesten Sinn. Dabei gilt es selbstverständlich auch weitere Faktoren
der juristischen, politischen und ökonomischen Gernengelage möglichst umfassend
zu berücksichtigen.

Die folgende kleine und etwas zuftillige Auswahl soll einige für die Wirtschafts-
rechtsgeschichte besonders ergiebige Themen vorstellen, die nicht nur als Impulse
fiir die rechtshistorische Forschung, sondern auch für die Leh¡e gedacht sind und die
Attraktivität und Berechtigung einer Wirtschaftsrechtsgeschichte im skizzierten Sinn
illushieren mögen.

4. Wirtschaftsrechtshistorischer Themenrundgang:
4. I Kodifikationsbewegung und ,, Verlcehrsrecht" :

Nach den Napoleonischen Kriegen erleben große Teile Europas im 19. Jh. ein
gestaffeltes, gesarnthaft gesehen enonnes Wirtschaftswachstum. Mit der Regenera-
tion hält die Industrialisierung nach 1830 auch in der Schweiz relativ großräumig
Einzug, nachdem seit dem 18. Jh. in der Ostschweiz bereits Textilherstellung und
-verarbeitung sowie in der'Westschweiz die Uhrenproduktion in gewissen Gebieten
industriell und nicht mehr im traditionellen Rahmen einer zünftig-merkantilistischen
Wirtschaftsordnung betrieben wurden22). Die Handels- und Gewerbefreiheit ermög-
licht frei von Zunftschranken wirtschaftliche Entfaltung. Der zum Citoyen avancierte
Untertan des Ancien Régime dient dern Bourgeois fortan auf arbeitsvertraglicher Ebe-
ne23). Die Lebensbedingungen des juristisch befreiten und im Grundrechtsstatus dern
Untemehmer weitgehend ebenbürtigen Industriearbeiters sind nach 1820 allerdings
oft erbärmlicher als diejenigen seiner Vorfahren im 18. Jh.2a). Auf dieser Grundlage
gedeiht auch in der Schweiz in industrialisierten Regionen ein bemelkenswerter öko-
nomischer Aufschwung2s).

") YgL Jean-François Bergier, Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, Von den
AnfÌingen bis zur Gegenwart, 2. Aufl. Zürich 1990,167ff.

") Vgl. dazu in wirtschaftsgeschichtlichem Kontext F ri e dri c h - V/i I h e hn H e n -
ning, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. Jahrhundert (: Handbuch
der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Bd. 2), Paderbom 1996, 3ff.

2a) Die Geschichte des privaten und öffentlichen Arbeitsrechts ist denn auch eine
zentrale Disziolin innerhalb der Wirt schaftsrechtseeschichte.

25) ln der S'chweiz wird pro Kopf gerechnet eiñvergleichbares Exportvolumen an
indushiell gefertigten Produkten erzielt wie in England, der damals weltweit erfolg-
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_ wenn wir die Entwicklung der wirtschaftlich relevanten Rechtsnormen im 19.Jh'.in-Europa verfolgen, so spielen die revolutionären Fortschritte der Transport-,
Verkehrs- und Kommunikationstechnik seit 1g30 eine Schlüssemff.r.l.õ1" zudie Abwicktung des nach Aufrrebung der im deutschsprachigen Rectrtsraum ti¡er-aus zahlreichen Zollschranken zunehmenden überregionalen-Handels not'erroigen
Rechtsgebiete, namentlich das schurd-, wechsel- und Zwangsvolrstreckungsrecht
sowie das Handelsrecht, werden um rg50 in der schweiz deni aucrr 

"r, ,,ri.it"r,rr-recht" bezéichnet27). Der Eisenbahnbau bedeutete ein enormes aunrugsuåiurnen n.die stahlindustrie und,schuf zugleich die voraussetzungen flir eine massive verbilli_gung der Transportkosten. Die Erschließung Zentraleuropas durch den schienenver-
kehr und das dadurch massiv gesteigerle I{ommunikations- un¿ eustauschpoìential
waren Voraussetzungen gleichermaßen frir einen wirtschaftrich und politisch überaus
bedeutsamen, umsatzstarken Femhandel wie für eine nachhartig. åurktini.gri"r"o_
de Entwicklung2E). Dies erforderte sowohr Regulierung als aucñDereguri.r.ing ,rrroschuf sachzwäîge zur vereinheiïrichung g.rlrr". Teiie des privatrecãts, inJeson-
dere des Handelsrechts2e). Für eine wirtJchaftliche Entfaltung wurden áodann die
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Beseitigung von Binnenzöllen, die Einfrihrung der Niederlassungsfreiheit fi.ir alle
nun mobil gewordenen schweizer Bi.irger wie auch die vereinheitlichung des Münz-,
Maß- und Gewichtssystems notwendig30).

Die unifizierung des Privatrechts bezieht also aus der Modenisierung des Trans-
portwesens wichtige Impulse. Insofem sind die Anftinge des Eisenbahn- und Trans-
portrechts essentielle Forschungsgebiete, deren Aufarbeitung neuerdings auch unter
rechtshistorisch relevanten Gesichtspunkten erfolgt3t)..Der Betrieb von Eisenbahnen
wirft neben politischen bereits in seinen ersten Jahrzehnten zahlreiche juristische
Fragen auf2). Das staatliche Konzessionssystern steht dem freien Untemehmertum
gegenüber. Wer Eisenbahnen bauen will, braucht dafür Boden, der anderen gehörtl3).
Kautn werden Eisenbahnen in Bewegung gesetzt, komrnt es zu folgenschweren Kol-
lisionen. Im 19. Jh. ereignen sich in ganz Europa unzählige EisenbahnunfÌille, welche
zahkeiche menschliche opfer fordem und erheblichen materiellen schaden nach sich
ziehensa). Juristische Konsequenz ist die Entwicklung besonderer haftungsrechtlicher
vorschriften3s).-Das GefÌihrdungspotential der Eisenbahn übersteigt jenes der tradi-
tionellen Reise per Pferdegespann bei weitem. zugfahrtund Eisenbahncoupé bilden
bald àuch Kulisse krimineller Ereignisse. Eisenbahnüberfall, Eisenbahndiebstahl, ja
sogar der Eisenbahnmord bewegen das reiselustige Bürgertum der BeIe Époque nicht
nuriin Arnerika. Halten wir uns ferner vor Augen, was die Festlegung des standorts
und die Einrichtung von Bahnhöfen in ökonomische¡ politischer und rechtlicher
Sicht für eine,OÍschaft und deren Zukunft bedeutete36).

Die äußerst liberale Fassung des eidgenössischen Eisenbahngesetzes von 1 852 hat
ganz wesentliche voraussetzungen für ein unkontrolliertes wachstum und letztlich
für den Zusammenbruch verschiedener Eisenbahngesellschaften in den l870er Jahren
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geschaffen. Die darnit verbundene l(¡.ise war - verstärkt durch die Forgen des wienerBörsenl<rachs von 1873 und die damalige intemationale Rezession - im schweizeri_schen Bundesstaat wiederum Ausgangslpunkt für eine r*¿ errri.rrt"ïräät.rr.r,
wirkens und Gestaltens wie auch ¿es reóltucnen selbstverständnisses. vom Glauben
a.n die selbstregurierungskräfte von wirtschaft und Geserlschart einigennanen des_
jtfus!9n19rt, trug dìe Bundesverfassung von rg74 àemwachsenden Bedürfnis nachMöglichkeiten einer interventionistisc-hen wirtschaftspolitik Rechnung. ör, e"¡_rikgesetz.von 1877 gilt als typisches Beispiel für solchermaßen sozial motiviertenInterventionismus3i). später folgen Rechtsjrundlagen für die Einftih-rg àì. s""i"r-versicherungen3s).

,. ,Br.*itl 1847 beantragten solothurnische und bernische standesvertreter anläss-lich der Beratung der neuen Bundesverfassung die uú;õ;ñ"#åi..".rrrr*rr*
Gesetzgebuns-skompetenzen an den Bund. oe,ä neger*eo irËt"n k;i;;;;;g, ,r,agrarwirtschaftlich kleinräumig grientierte Stände, sondern insbesondere liberalewirtschaftskeise enrgegen, weiche durch eine solcie Zuständigt"itrÇ;hog staatri-che Einschränkungen der da¡eals faktisch fast unbegrenzten unternehmerischen Frei_heit befürchteten. vereinheitlichungsbesheb.rng"n iä,,verkehrsrecht..brieben in dennächsten 20 Jahren weitgehend 

"rforglor. 
obs"chon der Rechtspluralismus faktischimmer rnehr als Nachteil erlebt wurdã, hielten die Kantone an'ihren K;;p.û.n".r,fest. während in Deutschland die Idee der Rechtseinheit im sinne dlv"ìlrü"irr"rr_

re der historischen Rechtsschure eine Instrumentarisierung durch ¿"n ,*ì-lio"n¿"o
Nationalismus erlebte, wurde in der schweiz ebendiese Lehre gegen die unifizierung
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v_orgebracht rnit der Begründung, die unterschiedlichen Privatrrchtstraditionen der
Kantone seien entsprechend der föderalistischen vielfalt der Kulturen zu bewahren.
Das faktisch immer engere Zusammenrücken der Règionen rnachte den Rechtsplura-
lismus aber zunehmend zumAnachronismus. schließlich begannen die vorteile einer
unifizierung deren befiirchteten Nachteile offenkundig zu ü-berwiegen. so ror¿.rt"n
die ehemals skeptischen Wirtschaftskreise seit den 1860er Jahren-die Vereinheitli-
chung des Transportvertragsrechts, des Gesellschaftsrechts, der Haftung und versi-
cherung sowie des Bankverkehrs und des Handels mit wertpapie ren. rgT"4erhielt der
Bund eine Teilkornpetenz irn Be¡eich der privatrechtsgesetzgebung. 

1 gg3 trat das von
wâlter Munzinger verfasste erste schweizerische obligatlonenreãnt in Kraftt¡. Die
langwierige Unifizierung des schweizerischen Privatrechts lässt sich - so viel ist nun
deutlich geworden - nur irn wirtschafts- und sozialhistorischen umfeld u.gr"ii.n.

4.2 Recht und Mobilitdt:
Das Eisenbahnrecht des 19. Jh.s wurde bereits angesprochen. Auch die Entwick_

lung des Post-, steuer-, Abgabe-, ZoI- und straßenrechtslst fiir die wirtschaftsrechts_
geschichte jenet zeit von allergrößter Bedeutung. Einsichten verspricht eine nähere
Betrachtung der Einflüsse der Verkehrsrevolution auf die juristischen Verhältnisse.
I 822 wurden Reisende und Fuhrhalter innerhalb der Eidgenossenschaft noch an über
400 Zollstellen zur Entrichtung von weg-, Stadt- und Brtickenzöllen aufgehalien, bis
die Bundesverfassung von 1848 diese fiir aufgehoben erklärteao). 1g40 trauchte die
Postkutsche von chur nach st. Gallen unter günstigen Bedingu'gen'nd rnit mehrfa-
chem Pferdewechsel strapazenreiche 20 stundenar). wenige J'ahrã später *u, L o¡".
weiteres rnöglich, Tagesreisen von mehreren Hundert Kilõrnetem bàquem f".nir"n_batn nr unternehmen, wobei der Streckenbau in der schweiz im europaischen ver-
gleich zufolge mangelhafter Koordination und zögerlicher Krediçoliti'k ¿". gunk"n
zeitlich verzögert erfolgte*). Die Einflihrung des ielegraphs um fg50 beschleunigte
den Informationsfluss in Europa um ein vielfaches und èröffnete dem Handel neue
Pe'spektiven, die allerdi'gs mit diversen Missbrauchsmöglichkeiten einherging"n.
Der schutz des Nachlichtengeheimnisses und Haftungsfrágen beschäftigten daher
die zeitgenössische Rechtswissenschaff3).

Juristen sind im Allgemeinen - nicht nur im 19. Jh. - relativ veränderungsresistent
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und nicht besonders anf?illig für Innovationen. Doch die verkehrstechnischen Neu-
erungen schufen einerseits dringenden rechtlichen Handlungsbedarf, andererseits
ft)rderten sie die wissenschaftliche Kornmunikation. Die Mobilität ermöglichte den
Austausch verschiedener Mentalitäten. parallel zum wachsenden Nationalismus ent-
faltete sich innerhalb des mit Tausenden von schienenkilometern vernetzten Europas
ein lebhafter intemationaler juristischer wissensaustausch, der sich in der Kodifika-
tionsbewegung und in der aufkommenden vergleichenden Rechtswissenschaft auch
qualitativ widerspiegelte.

An dieser Stelle sei ausgehend vom straßenbaurecht44) an das heute in der praxis
so bedeutsarne, wissenschaftlich etwas vemachlässigte straßenverkehrsrecht erin-
nert, welches angesichts der exorbitanten wirtschaftlichen und politischen Bedeutung
des Nutzfabrzeugs- wie auch,des privafverkehrs durchaus wirtschaftsrechtshistor!
schen oder juristisch-zeitgeschichtlichen Betrachtungen jedenfalls flir den Zeiîaum
seit dem Ersten weltkrieg unterworfen werden sollte45). In engstem Zusammenhang
mit dem verkehr steht,übrigens.auch das Handelsgut Energiq dessen Entwicklung
ftir eine rechtshistorische Auseinandersetzung ebenfalls fruchtbar gemacht werden
kanna6).

Die Rechtsgeschichte des verkehrs und der Kommunii<ation lässt sich indessen
nicht auf das 19. Jh. beschränken. sie beginnt viel frtiher. Mit Blick insbesondere auf
die verhältnisse in derAlten Eidgenossenschaft sind an dieser stelle die seit dem 14.
Jh. urkundlich nachweisbaren eidgenössischen Standesläufer, das Nümberger ordi-
nari der st. Galler Kaufleute von 1387 und unter Berücksichtigung der Entlicklung
aufReichsebene die Erteilung des postregals an die Freihenen von Thurn und raxis
1597 durch Kaiser Rudolf II. zu erwåihnenaT). Befasst man sich mit dem Transport-

^.oo) 
Vgl. dazu,etw_a,Bernd Wunder, Der Kaiser, die Reichskreise und der

unausseebau 1m lE. Jahrhundert, ZNR lB (1996\. l_22.
, a5),Fürdie vet!ältnisse inDeútschland ìgt. wêrnèi schubert, Das Gesetz über
den verkehr mrt Kratttahrzeugen vom 3. 5. 1909, ZRG Germ. Abt. I 17 12000). 23g-
293 sowie Th om a s s ti db e c k, Motorisierung, Verkehrsenrwi¿klil; uìñv;íkehrs-
politik in.der Bundesrepublik Deurschland der"'r 950er latrié, ùmriis%äãi ultee*"i
nen,Entwicklungtnd zwei Beispiele, Hamburg und das.Emsúnd (: VSWG Seïhefte,
113)Hamburg .1994.,-ZwEntivict<Íung des S"chiffwerkehrs vgl.'Thõm"; K;ii;;;
Dle Verkehrsentwicklung und-die Organisation der Schiffspostãufdem Zürichsee ini
19. Jatuhundert, Küsnacñt 1994.

^ lt) Yg!.^¿gzv-gtwa Oqui4^ -Gu.gerli, Redeströme, Zur Elektriftzierung der
lql,y:ll t880-1914,,Zürich 1996 odér Beinhard stier,biè ne"äËt-ËËtriãüa"tre"-
schlchte zwischen kulturhistorischer Erweiterung und kommunikationspolitischerïn-
sku_me¡talisierung, VSWG 87 (2000), 47 7 487 :
, l?,-B:1.¡t: 1490 grtindete Maximiiian I. eine kaiserliche post unter der Führung
des Hauses'l'axis. Die erste Poststrecke führte von Innsbruck nach Brüssel. vgl. daï
zu.M.ichael- Nottþ, Kornmunikarion, Handel, GeldundÈankènln-¿ài eititr.ñr.r"u-
3.-1! f; Enr{Ftopädie Deutscher Geschichte,5g), München 2000,2ff. Zurjüngeren
¡orschung-sdlskussion betr. Post und Kommunikationssysteme vgi. ebd., 4gh. ówie
Han^s Pohl (Hg.), Die Bedeurung der Kommunikatioh niiwñichãri'und-öesell-
schalt, Referate der 12. A¡beitstagung_der-Gesellschaft fi.ir Sozial- und wirtschaftsge-
schichre vom22.-25.4. in siegeã (:-vswc Beihefte, aÐ, srufteãrrlssô.ïårin iñs-
besondere Horst A. wessef Diè Entuickrung des ñacüricha¿"rî;i;ffi ünä'sein.
Bedeutung ÍÌir wirtschaft und Gesellschaft, Brieiposr und da; öfferrrli;Ëïemåer¿è-
wesen im Deutschen Kaisemeich t87l-1918, 2Ê4420. - zuL céiðiiõhtã Gr'post-
wesens. in.d-er schweiz vgl. neuerdings Fritz Glauser, rommunikátion un¿ tn ro-
vahon rm 16. Jahrhundert, Zu denAnfüngen der post in der schweiz, schweizerische
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recht des Ancien Régime, so ist etwa auf das Transportmonopol der Bündner Rod-
genossenschaften, welche wiederum in so genannten porten órganisiert waren, hin-
zuweisen, das keineswegs geeignet war, die verkehrskosten zJsenkenas). Indessen
wurde der Transport von Handelsgütem im Mittelalter zum wichtigen Er"werbszweig
der an den verkehrsadem des Alpentransits lebenden Menschel). Eine moderne,
rechtshistorische Darstellung. der mannigfaltigen Transportorganisation und -rege-
lung beispielsweise vom Bodensee bis como ist ein typischeiAnwendungsbereich
wirtschaftsrechtsgeschichtlicher Betrachtung, wobei gioßräumig-europäiJche und
regionale Perspektiven zu ergänzen sind.

will man das Thema noch breiter fassen und eine Rechtsgeschichte der Mobilität
betreiben, so wird auch dies nicht ohne vertieften Enbeangãer wirtschafts- und so-
zialgeschichte sinnvoll geschehen können. Außerhalb der Landwirtschaft bedingten
zahlreiche Erwerbstätigkeiten in Handel und Gewerbe seit dem Mittelalter penna-
nente oder jedenfalls phasenweise Mobilität, welche rechtlich keineswegs 

-bedeu-

tungslos blieb50). Allein schon derAusbau und unterhalt von verkehrswegei setzte in
Ermangelung eines sich als Leistungsstaat definierenden öffentlichen Gemeinwesens
oft kornplexe vertragliche Abmachungen der Anrainer voraus. Für den daraus entste-
henden Aufuand wollten sich diese durch die Er.hebung von wegzöllen entschädigen.
steuer-, Abgabe- und Zollrechte sind nicht nur verfassungsgèschichtlich, sondern
auch wirtschaftshistorisch seit dem frÍihen Mittelalter von größter Bedeutungsr). Die
verleihung und verpftindung von Fiskaleinkünften, Transit- und Marktztillei ist ge-
rade in Gebieten mit bedeutendem Handelsverkehr ein òft zu beobachtendes Rechts-
phänomens2).

Reisen war bis weit in die füihe Neuzeit mit erheblichen Risiken verbunden. Ab-
gesehen von natürlicher ungemach hatten Kaufleutelrotz des Rechtsschutzes durch
Gottes- und Landfrieden stets mit der gewaltsarnen wegnahme ihrer Handelsgüter
und Erlöse durch Räuber oder begehrliche Herrschaftsträger an den Handelswegèn zu
rechnen. wichtig war daher die Zusicherung von Geleit und schutz, wie es beiJpiels-
weise Bischof Berthold von chur 1291 den zurcher Kaufleuten ff.ir die Alpenroute
über den septimerpass einräumte, um zu verhindern, dass der damals neu ais saum-
weg erschlossene Gotthard zur Haupttransitachse wurde53). verkehr bedeutete auÊ
grund der Transitabgaben eben hauptsächlich verdienst, weshalb man darum warb.

Zeitschrift für Geschichte53 (2003), 1-33, fernerArthur wyss, Die post in der
schrveiz,.Ihre- Geschichte ¿urcÌr z00o ¡ahre, Bem tssz und Naiá;;í.,7Aú. Afi.
_ -:")-Ygl. Werner Schnyder, Handel und Verkehr über die Bünàner päsée im
Mittelalter zwischen DeutsihlancÍ, der schweiz und oterliãiien, Bd. i;Zúri"i"1btt;
22tr.

Hel a Schultz,
I 500-1 800),

Migra-

û
(

I North

des 13
Aspekt

Jh.s be-
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4. 3 H an deß -, Wech s el - und G es ells chafts recht :

Obschon berühmte Wissenschafter des Handels- und Gesellschaftsrechts wie Otto

Gierke oder Levin Goldschmidt Rechtshistoriker waren und diese FÍicher innerhalb

der Jurisprudenz heute einen gewichtigen Stellenwert einnehmen, hat die Geschichte

des Hanåeh- und besonders des Gesellschaftsrechts innerhalb der Rechtsgeschichte

bisher keine entsprechende Beachtung gefunden. Dies hat hauptsächlich damit zu tun,

dass diese Rechtìgebiete im deutschen Rechtsraum erst seit dem 18', hauptsächlich

aber - insbesondere im Hinblick aufdas Gesellschaftsrecht - im 19. Jh. eine eigen-

ständige rechtsdogmatische Verwissenschaftlichung erfahrensa)' Handelsgesellschaf-

ten existieren freilich schon seit dem Mittelalter und bieten reichen Stoff fiir eine wifi-

schaftsgeschichtlich orientierte rechtshistorische Aufarbeitungis). Das Krämerwesen

des Miitelalters mit seinem relativ geringe Quaûtitäten umsetzenden Fernhandel, der

frtihneuzeitliche Merkantilismus und der Industriekapitalismus des 19. Jh's schaffen

grundverschiedene ökonomische Umfelder flir die jeweilige handelsrechtliche Ent-

wicklungs6).
will Ãan flir das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit ein passendes ius merca-

torium praparieren, úat dies insbesondere unter Berücksichtigung der vomehrnlich

auf Moìopolisierung des Handels abziele'den he¡rschaftlichen Bestrebungen zu

gescheh#). Je großräumiger der Handel abgewickelt wurde, desto schwieriger

iestalteten ri.h ¿iã rechtlichãn Fragen. Bewerkstelligung und Sicherstellung.sowohl

ães Einkaufs als auch des Absatzes boten angesichts zahlreicher Unwägbarkeiten und

regionaler rechtlicher Unterschiede allerhand Schwierigkeiten. Mit der Zeit verfes-

5al Vsl. die zeitsenössische auf Selbstdarstellung abzielende Betrachtung von

l-.riin "ö"ìãr;lñiãi;-übè; àiè wissenschaftlicñe Behandlung des deutschen

Éildäs¡g.hir ñA den Z.éct ¿ies"r Zeitschrift, Zeitschrift für das gesammt-e Han-

;ËË:.dhi" ï ii si-si,l ff. - Àttàì'oi"er tefassten sích bereits die spanischen Spätscho-

lastiker des 
'16. Jh.s auf wissenschaftlicher Ebene mit handelsrechtllchen rrasen.

s cherner w ei st dabe i """hï;ñfi ;. s;:*ñ;' P;ñ'öä;-täi*õ; B ;ti'b"n gen i in'
Vïi. ãiä uurniftrliche Unteisuctruïg ío" Karl Otto Scñerner, Die Wissenschaft

.i.?'lläT¿äiJöil;;il, ú;Ab"¿h ãè'r Quellen und Literatur der neueren elropäischen

ËiiïätåãñiJËãiöi'i"fii;;-Z*"ìÉi liandì Neu"re.Zeit (1500-1800): 
-Das .Zeitãlter des

b;ñi;;; F"õhts, Erát"t iãiti,u-n¿. ivì.senschaft, München t917,797-997' Ysl'
;*lüä;;.,ãüäneá-èi""i-¿"tJðtt"" n-u"ãelit'eóhtswissenschaft im 18- Jahrhun-

ãärt'. ZðiìÃóiiiff-fti."dut e"tr-iã Hun¿elsrecht und Wirtschaftsrecht, -136.(1972),
iãSãeö"õð;i;"d;r.;bi; Modernisierung des Handelsrechts im 19. Jahrhundert,

i|"'"¿Jií. frgj,-M;¡;"ili.dÀ ãès Ha'd"elsrechts im 19. Jahrhundert þ Beihefte

äätZäãr"f"iñ fi¡r das g"râmL-gãn¿elsrecht und Wirtschaftsrecht, 66), Heidelberg

1993,9ff.--;1'V;i. 
HRG. Bd. l. ÞerHn 1971, Handelsgesellschaft, 1936ff' (H' Kellen-

hen'z\. ñi. vètttáttnitsein der Antike werden hièr ausgeblendet'
" -#; i;1.ï ;i n iiä-s*rä * i 

" 
Àãì, bi" r,¿*ufaktur irl Kurbayem, Die Anfünge der

eroßeew"erblichen Entwicklung in der Übergangsepoche vom Merkantlhsmus zum

flìËialffi;;, ïiio-tälli:Fõrsihung"n zui sõziil- und wirtschaftss.eschichte'.8)'
stùi'ätì ïse6 sowie Jeaì F;;;tòií Bergier, Zu letr 4lfÞgtlães Kapitalis-
;rfi:"ilr'fii.oi.i õ"iti f: t<tit*i vorttage"zrr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,
ä¿,i:köJî; Tgli.-U"l;;'6"èon¿èi"i BerücksÏchtigung des Merkantilismus und Kame-

."fí!"ìJr'"Åí. w"f t.i^fÃn*. ãil,ztZti.und Raiier-Götnmel, Die Entwickluns der

\ffïä¿Ëft"ilä"ìiãritT å"t Merkantilismus t6zo-tÈ'oï^i:-iltki"pddie deutícher

Geschichte, 46), München 1998.- 1-V;i. tt*ä öiiu.. ^Vóíðkart, 
Kartelle und Monopole im Ordensland Preu-

n"n 

"t 
g-éeino des 16. Jah¡hunderts: Bemsteinregal und Münze in der Sicht des rent-

sdeking Añsatzes, VSWG 84 (1997),1-32.
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tigten sich ausgehend von Italien in der Fonn von Statuten der Kaufmannsgilden,

Handelsbräuchen und Usancen spezifisch kaufmännische Rechtsfonnen über Art,
Inhalt und Folgen von Verträgen mit ihren jeweiligen Erfiillungs- und Haftungsbe-

dingungen, die im Spätmittelalter als spezifisches, oft in besonderer Gerichtsbarkeit

zurAnwendung gelangendes Klassenrecht weitråiumig über Geltungskraft verftigten.

Aus welchen Ländern und Kulturen die Händler auch immer stammen mochten, auf

den Messen in Troyes, Lyon, Brügge oder Antwerpen war ihnen dieses autonome

Handelsrecht bekannts8).

seit dem frühen 15. Jh. hieb die Hanse einen weit ausgedehnten Küstenhandelse).

Der seit dern 13. Jh. behiebene traditionelle Ost-West-Handel zwischen Nowgorod,

Läbeck, Hamburg und Brügge wurde im Lauf der zelt a:och auf spanien, skandina-

vien, Italien, Polen und Russland ausgedehnt60). Dabei prallten völlig verschiedene

kaufmännische Kulturen aufeinander. wäh¡end Italiener in gemünzter v/ährung

oder mit wdchsel zu bezahlen pflegten, waren in Russland jedenfalls noch im 12. Jh.

Eichhörnchenfelle übliches Zahlungsmittelcr). Hier stieß das ius mercatorium wohl
an seine Grenzen.

Mit zunehmender Kornplexität des kaufmännischen Alltags wurde es im Spät-

mittelalter für Kaufleute immer schwieriger, warenerwerb ansschließlich durch den

Erlös aus eigenen Verkäufen zu decken. Es entstand ein wachsendes Bedürfois nach

Kreditierung. Wenn sich ein Kaufmann etwa auf eirer Charnpagne-Messe mit Waren

eindecken wollte, so war er oft darauf angewiesen, auf Kredit kaufen zu können,

und den Kaufpreis erst nach Verkauf der Ware in seiner Heinat zubezahlen' Mit der

globalen Ausdehnung und damit auch zeitlichen Verlängerung der Handelswege im
Gefolge der Kolonialisierung stiegen Kredit- und Geldbedarf im 16. Jh.62).

Eine Möglichkeit zur verståirkung der eigenen Kapitalbasis - insbesondere im Zu-

sammenhang mit Handelsreisen - war die Gründung einer Kornmanditgesellschaft

nach italienischem Vorbild, wobei der Kommanditär als Geldgeber auftrat63). Ein weit

flexibleres Finanzierungsinsttument ergab sich indessen aus denNeuerungeninZah-
lungsverkehr. Die kleinräumigen Währungsstrukhtren des Mittelalters, aber auch die

s8) InsbesondeÍe aÌm,,ius mercatorium" vgl. Coing (Anrn. 8, 1985), 519 und
Caóni (Anm. 10), 163f.; kritischer dazu Karl Otto -schernei' LqI mercatoria

- n.ãlitatì Geschichlsbild óder Vision?, ZRG Germ' Abt. I l8 (2001), 148-167 sowie
Aibit;hi Cordes,AufderSuchenaóhderRechtswirklichkeitderrnittelalterlichen
Lex mercatoria, ZRé Germ. Abt. 118 (2001), 168-184. \lit Bezug.insbesondere auf
Rechisnetr*erlie und Stadtrechtsfamiiien sówie deren Prägung durch kaufmänni-
iótrèn W$"ns- und Kulturtransfer vgl. Michael Gasseit, Kulturtransfer_durch
nèmtran¿èist<aufleute, Stadt, Region u"nd Femhandel in der europäischen G.eschichte,
ÊioË *iitr"nunshisbíische'Uniérsuchung der Beziehungen zwischen wirtschaftli-
ãt.n Voreäne"n und kulturellen EntwickTungen anhand von Karten (: Europäische
flãõhrcirütr.ñriften, Reihe III. Geschichte unð ihre Hilfswissenschaften, 915), Frank-
n.t 2OOt, 116ff. Zim damaligen Messewesen vgl. statt vieler Schultz (Anm. 50),

158ff.- - 
Ð' vnl. An n e I o P i c h i err i. Die Hanse - staat der städte, Ein ökonomisches und

poliíisclñi MoTell der Städtevernetzung (: Stadt, Raum und Gesellschaft, l0), Op-
laden 2000.ãl vet. Friedrich-wilhelm Henning, Das vorindustrielle Deutschland 800

Uis íAoo] 5.Aufl. Paderbom lg94, insbesondere 158ff.
u') Vgl.Jenks (Anm. 51),761.
6') Vsl. North (Anm.47), 1.

") VCl.dazu Coing (Anm. 8, 1985),464f.
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gefÌi-hrlichen Reisewege, machten seit dem 13. Jh. die Einführung eines bargeldlosen
Zahlungsverkehrs notwendig6a). Der wunsch nach der richtigen-wahrung äm rich_
tigen Zeitpunkt am richtigen ort führte zur Entstehung des instrumentl* 

"* "ourocambii, einem Notariatsinshument in der Form einer schuldurkunde. Daraus entstand
in der zweiten Hälfte des 13: Jh.s der wechselbrief, der auch als K¡editinstrument
verwendung fand. Ein Femhändler konnte somit auf einer Messe auf Kredit einkau_
fen, der durch einen wechsel zahlbar war, welchen der Kaufmann auf seinen partner
zog. Der Kaufmann erwarb als Trassant waren auf Kredit, den der verkäufer ihm als
Rernittent gewährte. Der wechsel wurde erst nach dem verkauf der erworbenen ware
amzielortfallig, sodass die'schuld dann aus dem Erlös beglichen werden konnte. Mit
der Einführung des vy'echselindossamentes, also der überichreibung eines wechsels
durch den Präsentanten an eine von Trassant und Remittent ursprõng[ch gar nicht
vorgesehene, dritte Person, konnte sich die Geldschöpfung voll entuìckelri Im 15.
Jh. zirkulierten diese wechsel frei. Auf d9nlgroßen Messãn entstanden eigentliche
Börsen, die dem Tausch und clearing delwechsel dienten65). Das wechsel"geschäft
bildet eine wichtige genetische wurzer des Bankenwesens (Kaufleute-Bariiers)ó6).
Die Rechtsgeschichte hat die Entwicklung des Zahlungsver.kehrs sowie der Banken
und Finanzplätze bisher keineswegs erschöpfend behandelt6T). von besonderem Inte-
resse für die juristisch-zeitgeschichtliche perspektive isf sodann die Enfwicklung des
Bankenwesens, insbesondere des universalbànkgeschafts (Depositen-, K¡edit- und
Efflektengeschäft), seit dem 19. Jh,6s).

Erst mit dem Absolutìsmus erfuhr das Handelsrecht seine verstaatlichung. Die
Einführung einer allgemeinen Handelsgerichtsbarkeit schuf die voraussetången
für eine raschere'und besser berechenbare Abwicklung von streitigkeiten, und der
Ausbau des wechselrechts sorgte seit dem r6. Jh. flir eine bessere ttiobitiriárorrg d"s
Kredits. Ganz im sinne des absolutistischen Anspruchs regelt die von Louis XIV
1673 erlassene ordonnance du commerce nicht nur die algãmeinen Grundzüge des
Handelsrechts, sondern erfasst im Einzelnen Fragen der LehrlingsausbiloungjMak-
lertätigkeit, Buch- und Registerführung, die Gesellschaften, dal wechsekãirt, ¿ie
Gerichtsbarkeit und die Zwangsvollstreckung gleichermaßen wie auch die Förderung
und Beaufsichtigung des Handels6e).

Wie problernatisch die historische Betrachtung juristischer Institutionen unter

, 6a).Einen.speziellenAspektpräsentiertRudolf 
Hiestand, Bologna alsvermitt-renn rm kunalen Zahlunesverkehr 41 peginn des 13. Jahrhunéerts, Éinà tiberJehene

no.!J.e ggr.{älren Univeríiräten? VSWG {z (lggil.- iàiJ,is.
-^1lVel. Norrh (Anm. 47),24,ren-t<J1Xnm-."slj,1it{.,'coing (Anm.8, 1985),537tr.

66\ zur Forschunssseschichte vgl. North (Anm..47),.ggff. Für die schweiz vgl.Bergier (^'on.2Ð:i24ff.Friida_íï6.¡rrïèf'åäKaíJi[.iï"ìniôi,ãiä'Ëii."n_
þ9r9, pas. zeitalteî der Fugger, Geldkapituliñã-xt.citveiletr-lm^ i-0.-jarulun¿ert(Ng"$druck de_r Ausgabe leñã t seo;, Hitäèitreìm _ Zurich iléb.
_^j? Iy dl. Schweiz vgl..Markus. A. Den_ze_I, Die Integration der Schweizer Fi_
\?\z.ptltVe rn das lnternationale Zahlungsverkeh¡ssystem iom 17. Jah¡hundert bis
I 914, Schweizerische Zeirschrift filr GesõhictriJ +s ii sSSl. t17iEs.'-'"'^'--"-
,.u') Vgl. dazu aus. wirtschaftswiss"nsctãnil.¡"r'31;ñí'c;;g;; Brendel, ZurMachr der Banken in Derltqchland, Eine 

"-pìtìicñ-r,ìiìù;;Ë;'u;í;.;äJr,i;¡¡:Münsteraner Beihäse zur cliometrié und quarititãiiu.n wi.tiór,ãrtõeä,"hTõËt"lidl,
Mrinster2001.5ff. '

u') Vgl.Cároni (Anm. l0), 166f.
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verwendung modemer Tenninologie ist, zeigt sich ganz deutlich bei den Kapitalge-
sellschaften. Die Aktiengesellschaft als anonyme Kapitalgesellschaft und jurìstische
Person wird - obschon in Grundzügen seit dem Hochmittelalter bekannt - erst im
frühen 19. Jh. dogmatisch entwickelt. Der Basler Germanist Andreas Heusler be-
,greift diese noch in seinen ,,Institutionen des Deutschen privatrechts" von lgg5 als
besondere spielart der Genossenschaft; otto Gierke bezeichnet dieAktie als das zur
sache gewordene Genossenrecht und z¿ihlt die Aktiengesellschaft. zu den privaten
vermögensgenossenschaftenT') - eine mit der modernen Dogmatik nicht ohne wei-
teres vereinbare Begriffsverwendung. Für eine rechtshistorische untersuchung sind
zwar rechtstheoretische Aspekte, etwa die Entwicklung der juristischen bzrv. morali-
schen Person oder die natunechtliche Korporationstheorie zu berticksichtigen - be-
sonders bekannt ist der sheit um das wesen der juristischen person tiber deren fikti-
ven oder realen charakter -, doch verspricht ein Ansatz, der über rechtstheoretische
Analysen hinausgeht und auf die der Aktiengesellschaftsidee zugrunde liegenden
Phänomene Eigenkapitalisierung, vermögenskonzentration und Hafiungsbeschrän-
kung zurückgreift, höheren Erkenntnisgewinn, sofem die wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Tatsächlich unterliegen
juristische Personen in den Deutschen staaten bis weit ins 19. Jh. einer strikten Be-
willigungspflicht, da sie als Hort möglicher politischer Agitation und sraatsgeführ-
dung wahrgenommen werden. selbst der liberale wilhelm.snell wittert noch 1g59
in der Aktiengesellschaft eine Gefahr für das öffentliche wohl, da diese anonymen
Gesellschaften große Kapitalmengen äufneten und zum potenten Gegenspieler der
staatsgewalt werden könntedr). Tatsächlich waren anonyme Gesellschaften in der
Bemer Zivilgesetzgebung damals nicht vorgesehenT2). Demgegenüber führte trval-
ther Munzinger in den 1870er Jahren die Aktiengesellschaft, welche Johann caspar
Bluntschli als autonomes, aber theoretisch widersprtichliches Rechtssubjekt bereits
1852 in seinen Entwurf des Zürcher Privatrechtlichen Gesetzbuches (pGB) aufge-
nornmen hatte, in seinen Entwurf für ein schweizerisches obligationenrecht ein.
Tatsächlich waren es damals weniger rechtsdogmatische überlegungen, welche dem
Entscheid für das Normativsystem und gegen das Konzessionssystem bei der Grün-
dung der Aktiengesellschaft zugrunde gelegt wurden, sondern vielmeh¡ Fragen der
Haftung und der Kapitalverzinsung. Die Aktiengesellschaft erwies sich - obschon
anftinglich noch stark einem me¡kantilistischen Wirtschaftsverständnis verbunden
- rasch als äußerst potentes, wenn auch keineswegs risikoarmes Mittel zur untemeh-
merischen Eigenkapitalbeschaffi.rng. In wirtschaftskreisen wurde sie in der Schweiz
als besonders demokatische und damit typisch schweìzerische Gesellschaftsform

_ ]0) Vgl. ^An-dreas ,Heusler, Institutionen des Deutschen privatrechts, Bd. l,
-I,9þ3ig-tQp5., 

28l-und_Otto Gierke, Deutsches privarrechr, ed. l, I,eitzie f SSj,
626f. Ahnlich auch Johann. caspar Bluntschli, Deutsches priiatr.eòtrt,"gd- z,
Münche..n 1854, I13. Aus zeitgenöSsischer sicht äußerst informativ ver. Heinriclí
Fick, Uler Fgerif und.9esc-hichte der Akfiengesellschaft, Zeitsclu.ift frir dâs ge-
sarruite Handelsrecht, 5 (1862), 1-63.
.^) YS! Wilhelm Sìrell,-.Naturrectt nach den Vorlesungen von W. S., Bern
1859, 17 6.' Zitiert nach C a r o n i (Anm. I 0). 149. Anm. 9i .

. l'z) Wenig.später wurde die konzessioníérte Aktiengesellschaft in díe Bemer Han-
delsgesetzgebung _agfgenommen. vgl. das Gesetz übe¡Aktiengesellschaften im Kan-
ton Bern vom27. November, bez. 12.Dezember 1860, abgedñrckt in: Zeitschrift ñir.
das gesamrnte Handelsrecht 5 (1862),234ff.



488 Miszellen

gepdesenT3). Der das Gesellschaftskapital aus weiten Schichten der Bevölkerung
zusammentragende ,,volkskapitalismus" hat in der schweiz allerdings niemals eine
vergleichbare verankerung gefunden wie in den usA, wo die Rechtsenfwicklung der
stock corporation einen anderen verlauf genoûrmen hat. Eine wirtschaftsrechisge-
schichtlich-integrale sichtweise. verspricht weiterführende Erkenntnisse, insbeson-
dere dann, wenn sie rechtsvergleichend angereichert wird, womit auch auf die flir
Lehre und Forschung fruchtbare verwandtschaft von Rechtsgeschichte und Rechts-
vergleichung hingewiesen wird.

4. 4 Kris en- und Kriegswirts c haftst"echt :

-Die 
wirtschaftsrechtsgeschichte kann über die Krisengeschichte nicht hinweg-

sehen. okonomische Krisen und Katastrophen beeinflussen auch die Rechtsent-
wicklung. Neben wirtschaftsgeschichtlichen Klassikem wie wtistungen, pestzügen,
Missernten und Erdbeben sei hier auf die zahlreichen schweren Inflationen in ver-
gangenen Jahrhunderten hingewiesen. Durch unzweckmäßige oder missbräuchliche
Handhabung des Münzrechts wurden ganze vy'ährungen in ihrer Kaufkraft vernichtet,
woraus insbesondere für den Handel schwere Krisen resultierten. Nicht von ungeftihr
beschäftigte das Münzwesen nach Erlass der Augsburger Reichsmünzordnunlg von
1551 während Jahrzehnten den Reichstag. Die Münzverschlechterung - schon von
der constitutio criminalis carolina (Art. 111) rnit sfrafe bedroht - wird im 17. Jh.
im Rahmen organisierter Kriminalität, durch sog. Kipper und wipper, professionell
betrieben, wotlurch tlie katastrophalen ökonomischen lrolgerr ¡Ãs nreißigiahrigen
Iü icgcs cine zusätzliche Verschärfrrng crfahrenTa).

Kriege fúhren öfters zu Krisensituationen, welche fiir die Rechtsentwicklung be-
deutsam sind. An dieser stelle sei auf ein eigentliches Kemgehiet des wirtschafts-
rechts, uåùulich auf tlas Kriegswirtschaflsrecht hingewiesen, dessen ursprung für den
deutschsprachigen Rechtsraum weitgehend der Epoche des Ersten weitt<riegs zuge-
ordnet wird75). In seinem wenig beachteten Monumentalwerk ,,system des Schwei-
zerischen Kriegswirtschaftsrechts", dessen erster F,and,1942 erschienen ist, bernerkt

- 
t') vgl.Marcel.senn,BluntschlisKonzeptdesZürcherAktienrechts,in: Neuere

lendenzen lm cesellschattsrecht,_FS für'Peter Forshnoser zum 60. Geburtstag, hg.
von Hans Caspar von der Crone/Rolf H. Weber/Roe", iäói7tji"t€r
zob.L,4urich20ö3,Msn.r,ieeeiðhdnku;sádir;ft ;"-d;V;ä?;;""*;t.iri".uur
clas lns .htandelsresister eing-etragene Aktienkapital ermöglichte jeðoch eine gewisse
Ri_sikokalkulati oniwel cher äi" rinæ*Jr,rnäii,id Krèditeåb;;ïãú ¿* ï slöË.".r;ñ;;
rnsbesondere aber nach den Erfahrungen mit der schweren Rezession der 1 g70er Jahj
re einen wachsenden Stellenwert zuñaßen. Vel. B ers i er An rr. tt\. t46- - -

..'o) Vgl.{97u.\o{h (Anm.47), 29f.,mr Ëorscrruñeiàiòturiìoã1i,¿-î+t r.l"u""
glqgq u!,9! 

-U 
lri ch Ross e aux, Die Kipper und Wippér als publizistisóhes Ereisnis

U6¿o-l6zb)_, Elne Studie zu den Strukturen öffentlicher Korìrmunikation im Zeítal-
lT,dS D,.t"t1l:qt.u$ie:n Krieges,.(: Schriften zur Wirrschafts- und Sozialgeschichte,
61)' tserl.in2o0l.. Vgl. sodann die an der 14. Arbeitstagung der Gesellsch"aft fi.ir so-
zral: und wirtschaftsgeschichte vom 9. bis 13. April lsgl in Dortmund präsentier-
lgn Berhäge von Harald witrhöft, Qig M1igzg¡lnungen und das Grundfewicht im
Deutschen Reich vom 16. Jahrhuldert bis 1.87,r/Tirsoriie von paul w. fr-ottt, Dl;
Kipper- und Wipper-Zeit in den Habsburgischen Ländem, 1620-f6n: i;:-É;i(ari
lc_h-L9_m_r_er (Hg.), Geld und wäluung vom 16. Jahrhundert bis zui Gesenwarr
(=-YSWG Beihefie, 106), Srunsart 19%:45-68 brw. Sj:[0a.-
._ ") Vgl..Rittner (Anrn.6)f 182 sowie HRG Bd. V, Berlin 1998, l45l (F._W.
Hennrng)...Zu.den Zwangs_e-ingriffen in die winschaft während des Erstei welt-
krregs vgl. die Ubersicht bei Walter (Anrn.27), 137f.
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der ehemalige Zürcher Romanist Julius Georg Lautner; die besondere situation des
Krieges erfordere eine umfassende und integrierende Betrachtung uon R."tq wrt-
schaft, sozialkultur und GesellschaftsordnungT.). Lautners wer.k ã[eine gäbe reich_
lich Stoff ftir rechtshistorische.bzw. juristisch-zeitgeschichtliche Forschunþ;. Kri"g
bringt einen volkswirtschaftlichenAusnahm.rurtuid *it ,ich, der nach umiu.*n¿..
Krisenmanagement - oder a¡ders gesagt - nach eingehender staatlicher [e;;lì"."og
verlangtTs). Dies ist nun wirtschaftsrecht im 

"ngrì"n 
sinn des öffentlichen wirt_

schaftsverwaltungsrechts. Die Forschungsberichteider,,unabhangige; È*p*.ntorr-
mission schweiz - Zweiter wêltkrieg" verkörpem den Tatbeweis einer bËachtlichen,
wissenschaftlich fundierten Aufa'beitung deiEreignisse des Zweiten weltkiegs in
der schweiz. Sie enthalten diverse auch rechtshisõrisch wichtig. B.L.*tìrr" ^.Geschichte dieses Krieges. Die teilweise umstrittenen Ergebnissã sind aber trotz des
beeindruckenden urnfangs der Berichte keineswegs das aLschließende Resultat einer
erschöpfenden Behandlung der Rolle der schweiiim Zweiten wertkieg. Auch wirt-
schaftsrechtshistorischer Forschungsbedarf wird ausgewiesede).

4. 5 Land- und Alpwirtschaftsrecht:
Die letzte station dieses wirtschaftsrechtsgeschichtlichen Rundganges ist der

Land- uqd Alpwirtschaft gewidmet. wirtschaftsgeschichte ist auf ieiier strecke
Landwjrtschaftsgeschichte. Auch die wirtschaftsirechtsgeschichte findet darin ein
unermessliches Forschungsgebiet. Die .iuristisch bzw. vcrfassungsgeschichtlich
gleichennaßen lvin ölronomisch elcntcr(¡rul hiutoriuchcn nhiirlônlû;r vuu Oruld-
herrschaft und Feudalwesen können hier nur en passant erwähnt werden. Der Tausch
19n schgtz und schirm gegen Abgaben und Dienstleistung als Henschaftsprinzip,
die Art der Bervirtschaftung dcr Fruchtflächen und wåltler, die Mittelhesciaffrrng
der Landeshe*en und Könige, die Erteilung von privilegren un¿ v.;fä;J";; uon
Herrschaftsrechten sind zu einem guten Teil ökonomische Zahnrader im Get¡ieb'e der
europäischen Rechts- und verfassungsgeschichte. Aufder Mikroebene b"g.gn"n un,
mit den genossenschaftlichen strukh*en, dem Fluranirang, derAllmend- uiiz"tg.n-
wirtschaft weitere ökonomisch geprägte Rechtsformen. Die unmittelbare und viel-
schichtig geregelte verquickung von Herrschaft und wirtschaft, welche Kernmaterie

33 zeitschrift fi¡r Rechtsgeschichre. cxxl. Gem. Abt.
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der ersten Rechtsbücher bildet - es sei an das Lehnrecht des Sachsenspiegels aus der

ersten Hälfte des 13. Jh.s erinnert, aber auch an die seit jener Zeílzanehmend schrift-

lich überlieferten Weistümer und Offnungen -, macht das Gebiet zu einem weiteren

Interessenschwerpunkt der Wirtschaftsrechtsgeschichte'
Ein fiir den gesamten Alpenraum und besonders auch für die ostschweiz bedeut-

sames, etwas beschaulicheres Gebiet der ländlichen Wirtschaftsrechtsgeschichte ist

die Geschichte des Rechts uñd der Bewirtschaftung der Almen (Alpe, Bergweiden).

Diese ist ausnehmend stark geprägt durch die wirtschaftliche Bedeutung des Alpge-

bietes, und verfügt übef weiheichende Gegenwarlsbezüge. Auf Bergwandefungen

fÌillt dem aufmerksamen Beobachter auf, wie manche Almen ngr verstreute Heu-

schober aufireisen, während aufbenachbarten Bergwiesen und -matten bewohnbare

Maiensässe stehen. Im ersten Fall hat man eine Genossenschafts- oder Gemeindealp

durchwandert, im zweiten wird eine Privatalp vorliegen. Die genossenschaftliche

Bewirtschaftung ist im Alpenraum sehr verbreitet. Es lassen sich bis ins Mittelalter

zurückreichende Entwicklungslinien und Kontinuitätsstränge aufzeigen und an den

alten rechtshistorischen Streit um die Theorie der Marþenossenschaft anknüpfen'

Andererseits ist die Aþewirtschaftung in verschiedener Beziehung auch im Sinne

des modemen Genossenschaftsrechts gernäß Art. 828ff. OR organisiert. Historisch

gewachsene öffentlich-rechtliche und moderne pfivatrechtliche Genossenschaften er-

ganzen sich im Sinn einer Optimierung der ökonornischenNutzung. Die Entwicklung

genossenschaftlich organisierten menschlichen Zusammenwirkens bildet denn auch

ãin weiteres zentrales Thema der Wirtschaftsreohtsgeschichte. In den Alpen hielten

sich die alten Stn¡kfuren mit Bezug aufdie rechtlichen Produktionsverhältnisse, etwa

das Gemeinwerk, wenn auch ohne die überkommene obrigkeitliche Bindung, bis in

die Gegenwart.
Der alpine wirlschaftsstil hat spezielle Dienstbarkeiten hervorgebracht: Holz- und

Trathechte, Trânk- und wegrechte, die schneefluchtrechte sowie vor- und Nach-

\ileidtechte. Aus rechtsarchäologischer Sicht bemerkenswert sind die Aufzeichnung

und Beurkundung von Kuhrechten auf so genannten Tesseln oder das Festhalten von

Milchanteilen auf Kerbhölzern. Im alpinen Raum !ässt sich auch eindrücklich der

deutschrechtlich geprägte Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Nutzung und

dem Eigentum des Bodens studieren. Das Alprecht offenbart besonders deutlich das

sich wechselseitig bedingende Verhältnis zwischen dinglicher Bindung und ökonomi-

scher Nutzung und verkörpert lebendige Wirtschaft srechtsgeschichteso).

.:

1
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Im Ûbrigen unterliegt die Nutzung des Alpenraums seit einiger Zeit bedeutsa-
men Veränderungen, welche dern Thema neue Akfualität verleihen. Insbesondere
die Hochalpen, füiher einzig im Hochsommer durch Bestoßung mit Ziegen und von
Wildheuern sowie Jägem gerutzt, werden mitunter neuen Nutzungsarten zugeführt.
Auf Berghängen lässt sich nicht nur Vieh weiden, diese eignen sich im Winter und
Frühjahr auch zum Skifahren und Snowboarden. Längst hat als wichtiger Erwerbs-
zweig der Tourismus nach den Alpgebieten gegriffen. So erstaunt es nicht, dass um
das Eigentum an Hochalpen in jüngerer Zeit bisweilen gestritten wird, wobei sich
auch rechtshistorische Fragen betreffend die Bewertung von alten Erwerbstiteln stel-
len. So berührt an dieser Stelle die Rechtsgeschichte die an der Universität St. Gallen
gepflegte Tourismuswissenschaft8r).

Auf die moderne Nutzung der Hochalpen zielt indessen nicht nur der Tourismus,
sondem auch die Elektrizitätswirtschaft. Die Zeit der Stauwehrneubauten ist zrvar
vorbei, nicht aber jene der Windkraftwerke. Solche sind auf dem Mont Croisin im
Bemer Jura und auf dem Gütsch ob Andermatt bereits in Betrieb genommen worden.
Die ökonomische Nutzung der Alpen und die damit einhergehenden Rechtsfragen,
die aufgrund der besonderen Verhältnisse immer auch historische Fragen aufrverfen,
sind aktuelle Themen der Wirtschaftsrechtsgeschichte. '-

5. Wozu Wirtschaftsrechtsgeschichte?
Dieser zweifellos äußerst lückenhafte und selektive Rundgang durch die wirt-

schaftsrechtshistorische Themenlandschaft macht jedenfalls deutlich, dass eine Wirt-
schaftsrechtsgeschichte im vorgestellten Sinn in Lehre und Forschung durchaus ihre
Berechtigung findet. Wird sie über die traditionellen Schranken der Privatrechtsge-
schichte hinaus betrieben und durch wirtschaftshistorische Perspektiven angereichert,
präsentiert sie sich überdies als innovativer Zweig der Rechtsgeschichte.

Eine zeitgernäße Rechtsgeschichte bedarf als Forschungsgebiet wie auch als
Studienfach mannigfaltiger interdisziplinärer Orientierung. Rechtsgeschichte ist
auch die Geschichte der rechtspolitischen ldeen. Indem die Rechtsgeschichte ihre
Betrachtung über den normativen Horizont der rechtswissenschaftlichen Dogmatik
hinaus erweitert und auf das tatsächliche Bedingungsgefüge des jeweiligen histori-
schen Geschehens richtet, ohne sich ih¡er normativen Kernkompetenz zv entäußern,
gewinnt sie an Blickschärfe, die sich ñir Lehre und Forschung nutzbar machen lässt.
Die Rechtsgeschichte vermittelt ihrerseits aber nicht nul auf die Entstehung der Nor-
men ausgerichtetes Fachwissen. Sie verfügt auch über eine weit zurtick reichende
ideengeschichtliche Tradition, welche Grundlagen für eine entsprechend sensibili-
sierte Betrachtung wirtschaftsrelevanter Zusammenhänge mit einbringt. Es sind maß-
geblich naturrechtliche ldeen, aus denen wichtige Teile des Wirtschafts- und Sozial-
rechts hervorgegangen oder weiterentwickelt worden sind - erwähnt seien das Gesell-
schaftsrecht, die Theorie von Eigentum und Erwerb, die Prinzipien von Gerechtigkeit

,,Alpwirtschaft aus Distanz" im 15. und 16. Jahrhundert, in: Thomas Meier/Roger
Sablonier (Hgg.), Wirtschaft und Herrschaft, Beiträge zur ländlichen Gesellschaft
in der östlichen Schweiz (1200-1800), Zúrich 1999,261tr.

8t) 1863 organisierte Thomas Cook von England aus erstmals eine Gesellschafts-
reise in die Schweiz. Vgl. Bergier (Anm. 22), 320. Die mit dem organisierten
Reisen wie auch mit der Emigration notwendig werdenden Regelungen bilden ge-
meinsarn mit dern alten Recht des Handelsreisenden die Grundlage des modemen
Reiserechts.
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und Billigkeit, Gleichheit und Solidarität, konkretisiert etwa im von Franz v. Zeiller
verfassten, von kantianischem Gedankengut geprägten östeneichischen ABGB von
181182). Thomas vonAquins Betrachtungenüber Eigentumund Gewinnstreben, seine
Auseinandersetzung mit der älteren patristischen Verurteilung des Handels als See-
lenheil geftihrdendes Spiel mit dem Satan, ebenso wie die Erkenntnisse des antiken
und rationalen Naturrechts gehören zu diesem ethischen, der Idee der materialen
Gerechtigkeit verpflichteten Fundament, das die Rechtsgeschichte hier einzubringen
hat. Es kann also nicht darum gehen, einfach Wirtschaftsgeschichte unter besonderer
Berücksichtigung juristischer Aspekte zu betreiben. Wenn die Rechtsgeschichte zur
akademischen Gewissensbildung erfolgreich beiträgt, hat sie eine wichtige und drin-
gende Aufgabe erfüllt.

6. Folgerungen für ein ,,St. Galler Prograrnm":
Der rechtshistorische Unterricht im St. Galler Kontextstudium richtet sich an ein

interdisziplinäres Publikum. Die Studierenden lernen grundlegende rechtswissen-
schaftliche Fragestellungen und Denkfonnen ihrem Werden nach kennen, gewinnen
Einblick in die Herrschafts- und Regulierungsstrukturen früherer gesellschaftlicher
Systerne. Jusstudierende begegnen ihrem Fach als organisch Gewachsenem. Durch
die Enfwicklungsperspektive soll die juristische Begrifflichkeit zusätzliche Inhalte
gewinnen und kritisch hinterfragt werden; der nationale Rahmen der rechtsdogma-
tischen Betrachtung wird gesprengt, eine Sensibilisierung für Rechtsvergleichung
angestrebt, der aktuellen Entwicklung in Europa damit auch Rechnung getragen. Das
Recht soll nicht als stanes Bild, sondern vielmehr als Film wahrgenommen werden.
So erhält es nicht nur Gestalt, sondem Leben und Dynamik. Die Entwicklungspe{s-
pektive ist freilich nicht dem rechtshistorischen Fach allein vorbehalten. Gegenwart
ohne Vergangenheit ist nicht denkbar. Auch die Zukunft ist stets das Ergebnis ihrer
Vergangenheit. Wer verantwortungsbewusst nach vome schauen will, werfe einen
Blick zurück. Geschichtlichkeit ist eine elernentare Basis menschlichen Selbstver-
ständnisses.

Damit Ökonomen, Staatswissenschafter und Juristen gleichermaßen von der
Rechtsgeschichte profitieren können, ist es notwendig, die inhaltlichen Berührungs-
punkte im Spannungsfeld von Wirtschaft, Recht und Politik zum Gegenstand des Un-
terrichts zu erheben. So wird auf akademischem Boden ein fundierter'Weg zur fachli-
chen Begegnung geebnet, welcher dem gegenseitigen wissenschaftlichen Austausch,
der bedingt durch den grundverschiedenen Methodenansatz von Juristen und Ökono-
men keineswegs selbstverstÍindlich ist, dient - und zwar auf einer hoffirungsvolleren
Basis als auf der rein pragmatischen Ebene gemeinsamer beruflicher Interessen.

Wer über ein entwicklungsperspektivisches Verständnis von Recht, Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft verfügt, begegnet der Dynamik der Veränderung souveräner.
Eine wirtschaftsrechtshistorisch geprägte und damit interdisziplinäre Grundausbil-
dung vermag eine wissenschaftliche und entwicklungsfÌihige Basis für ein besseres
gegenseitiges fachliches Verständnis zu legen. lnsofem will die Rechtsgeschichte als
Studienfach auch einen Beitrag zu fachübergreifender Kommunikation und gegensei-
tigem Verständnis und Respekt leisten.

St. Gallen - Zürich Lukas Gschwend

t') Vgl.Wieacker (Anm. 2), 336-339.

Die Urheber des ALR')

Carola Barzen hat in ihrer von Peter Krause betreuten Trierer Dissertation die mehr
als 120 Foliobände mit Materialien zum ALR ausgewefiet2). Die Auswertung ist so
ergiebig, dass sie beispielsweise die Leistungen der preußischen Könige uttã ihret
Großkanzlers carmer (I. und II.), den Gang derArbeiten (IIL) sowie Inhalt und Form
des ALR (IV.) in ein neues Licht stellt.

I. Reformjahrhundert:
Im Zusammenhang mit dem Projekt ,,Aufklärung und preußische Rechtsrefonn..

zeichnet carola Barzen in ihrer umfassenden ,,Einñihrung" (l-57) die Justizreformen
des 18. Jahrhunderts nach. Sie beginnt mit den ,,Reformbestrebungen unter Friedrich
wilhelm r.", die 1717 die Rechtseinheit im strafverfahren gebracht hatten, fÌihrt fort
mit der,e.rsten Justizreform unter Friedrich II.", die in dem von Samuel von cocceji
entworfenen und teilweise eingeftihrten ,,project eines corporis juris Fridericiani..
kulminierte, und gelangt über die ,,Abfassung der prozessordnung l7g0 bis M ai 17g1,,
zu der,,Kammerjustizreform" von7782. Nach den,,Vosarbeiten,.(5g ff.) kornmt sie
zu den sechs Abteilungen des ab 1 784 gedruckten Enfwurfs des ALR (5 g-21 5) 3) und
führt den V/eg zu Ende bis ,,zumAllgemeinen Landrecht" (216¿52)4).

II. Könige und Untertanen:
I. Friedrich IL und Friedrich llilhelm II.:

Bei der ersten Lekti.i¡e der Dissertation sieht man, wie ,,unser großer König., (wie
er damals in Briefen genannt wurde, z. B. suarez an schlosser) von seinem Sockel
heruntergehoben wird; Für das strafrecht interessiert er sich noch ein wenig, so
wenn er - wehig milde - die Todesstrafe fi.ir die Tötung bei einer schlägerei und
lebenslange Festungsarbeit flir störungen auf der Heerstraße anordnet, wenn er aber
generell die Proportionalität nvischen Tat und sfiafe fordeft und wenn er sich mit
seinen philosophischen Freunden über die Theorien Beccarias austauscht. Im übri-
gen wird ihm geradezu Desinteresse vorgeworfen5): unbeeindruckt von den gerade
laufenden Arbeiten für den Titel ,,vom Bauemstand", er1ässt er Edikte zum ver-

r) Zu: Carolapal.zeq, Die Entstehung des ,,Entwurf(s) eines allgerneinen Ge-
setzbuchs für die Preußischen staaten" voñ 1780'bis lTgg í: Konstañzer Sòt'rirt"n
zur Rechtswissenschaft, Band 156). Hartung-Gorre, Konstaìrz 1999. XVi + ¡it S.
[zugleich Dissertation der Universität Trier l-9991.

. 'z) -Bei 
der.äußeren Gestgltun^g_ der Dissertation hät-te man etwa vermeiden können,

dem Hauptteil der Arbeit (58-2-15) genau dieselbe überschrift wie der oissertatiori
igsgej.amt (,,Die Entstehung-des ,Entwurf(s) eines allgemeinen Gesetzbuchs für die
Preußischen, staaten"').zu gèben. M.ehrfaclìabdrucke dãsselben Dokurnents hätten ge-
strichen, orthographÌsche, grammatikalische, stilistische und inhaltliche Fehler hätttn
berernigt werden sollen: z. B. S. 2, 23, 55, 61, 82, 86. 89. tgl. 233. 234. 241.
_ _) Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuchs fÌir die Þreußischén stâaten, Berlin
1784-1788, NachdruckÞrankturt a. M. 1984.a)^Verf. konzentriert sich so sehr aufdie Vorgänge, die zu dem gedruckten,,Ent-
wurf' des Gesetzbuchs hinführen, dass sie von ãer-Mitteiluns der èh¿eültieen'ôhe-
derung und des Inhalts dieses Entwurß und auch von der ZähTung in de"r .oãeültigen
!'as ung des ALR absieht und noch nicht einrnal eine Konkordanã zwischen ãèn von
ihr-behandelten ,,Abteilungen" und den späteren ,,Titeln" der Koditikation èrsteilt.t) Th. Karst, Der Einfluss von Carl^Gottlieb Suarez auf die nreußische Gesetz-
gebung, ZRG Germ. Abt. 120 (2003), S. 180-199, hier S. 188.


